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Textfeld
Hinweis:
Die unkenntlichen Textpassagen sind aufgrund der Änderung des Versicherungsvertragsgesetzes ab dem 01.01.2009 ungültig.


Sehr geehrte Kundin,
sehr geehrter Kunde,

die Basis unseres gegenseitigen Vertrages bilden die

e Allgemeinen Versicherungsbedingungen fiir die Haftpflichtversicherung (AHB),

e Besonderen Bedingungen und Risikobeschreibungen (BBR),

e sowie gesetzliche Bestimmungen.

Der vereinbarte Versicherungsschutz sowie die dazugehorigen Versicherungsbedingungen
sind im Versicherungsschein beschrieben. Fiir diesen Vertrag gilt das Recht der

Bundesrepublik Deutschland.
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Was Sie iiber Ihre Haftpflichtversicherung wissen sollten.

Was bedeutet
Haftpflicht?

Wofiir wird geleistet?

Was ist versichert?

Wen schiitzt die
Haftpflichtversicherung?

Wo gilt die
Haftpflichtversicherung?

Bis zu welcher Hohe leistet
die Haftpflichtversicherung?

Welche Ausschliisse gibt es?

Mit dem Begriff Haftpflicht bezeichnet man die Verpflichtung zum Schadensersatz. Diese Verpflichtung ergibt
sich aus einzelnen gesetzlichen Bestimmungen. In den Gesetzen ist geregelt, dass jemand, der einem ande-
ren einen Schaden zufiigt, dem Geschddigten den entstandenen Schaden zu ersetzen hat.

Anspriiche auf Schadensersatz kénnen z.B. entstehen, wenn

— Sie als FuBganger oder Radfahrer einen Verkehrsunfall verursachen,
— ein Besucher in Ihrem Betrieb infolge Bodenglatte hinfallt,

— ein StraBenpassant vor lhrem Haus wegen Glatteis stiirzt,

— lhr Hund den Brieftrager beift,

— Ol aus Ihrem Tank ins Grundwasser versickert,

— bei einer Warenanlieferung Sachen des Kunden beschadigt werden,

— hergestellte oder gelieferte Produkte einen Schaden verursachen.

Aufgabe der Haftpflichtversicherung ist es, Sie vor Schadensersatzanspriichen, die gegen Sie erhoben wer-
den, zu schiitzen. Das heif3t, die Haftpflichtversicherung erledigt fiir Sie, was in einem solchen Fall zu tun ist:
die Priifung der Frage, ob und in welcher Hohe fiir Sie eine Verpflichtung zum Schadensersatz besteht; wenn
eine Verpflichtung zum Schadensersatz besteht: die Wiedergutmachung des Schadens in Geld; wenn keine
Verpflichtung zum Schadensersatz besteht: die Abwehr unberechtigter Schadensersatzanspriiche. Kommt es
dann zu Rechtsstreitigkeiten, fiihrt die Gothaer fiir Sie als Ihr Haftpflichtversicherer den Prozess und tragt die
Kosten.

Hinweis: Lehnt die Gothaer die Zahlung unberechtigter Anspriiche ab, heifit es oft, die Versicherung will
nicht bezahlen. Bitte bedenken Sie, dass Sie (und somit auch lhre Haftpflichtversicherung) solche Schadens-
ersatzforderungen nicht bezahlen miissen, weil dazu keine rechtliche Verpflichtung besteht.

Versichert ist — im Umfang des Vertrages — lhre gesetzliche Haftpflicht, z.B. als

e Gewerbetreibender/Betriebsinhaber (Betriebs-/Berufs-Haftpflichtversicherung)
¢ Inhaber eines Oltanks (Umwelt-Haftpflichtversicherung)

e Bauherr (Bauherren-Haftpflichtversicherung)

e Haus- und Grundbesitzer (Haus- und Grundbesitzer-Haftpflichtversicherung)

e Privatperson (Privat-Haftpflichtversicherung)

e Hundehalter/Pferdehalter (Tierhalter-Haftpflichtversicherung)

Als Versicherungsnehmer sind Sie unser Vertragspartner. Sie haben alle Rechte und Pflichten aus dem
Vertrag.

Die Haftpflichtversicherung schiitzt aber nicht nur Sie als unseren Versicherungsnehmer. Mitversichert sind
z.B.in der

e  Privat-Haftpflichtversicherung: der Ehegatte, die minderjdhrigen und die noch in der Ausbildung befind-
lichen volljahrigen Kinder

e Tierhalter-Haftpflichtversicherung: der Tierhiiter
e Hausbesitzer-Haftpflichtversicherung: der Hausmeister
e Betriebs-Haftpflichtversicherung: die Betriebsangehorigen

Der Kreis der mitversicherten Personen richtet sich nach dem versicherten Risiko und ist in den Besonderen
Bedingungen und Risikobeschreibungen lhres Vertrages genau aufgefiihrt.

In der Haftpflichtversicherung sind keine Schdden versichert, die Sie oder mitversicherte Personen selbst
erleiden. Versichert sind Haftpflichtanspriiche wegen Schdden, die Sie oder die mitversicherten Personen
anderen Mitmenschen zufligen.

Die Haftpflichtversicherung gilt in Deutschland. Sie kann auf Antrag auf andere Lander ausgedehnt werden.

Steht die Verpflichtung zum Schadensersatz fest, leistet die Haftpflichtversicherung Entschadigungs-
zahlungen stets bis zur Hohe des entstandenen Schadens, maximal jedoch bis zur Hohe der vereinbarten,
im Versicherungsschein genannten Deckungssummen.

Eine Haftpflichtversicherung, die fiir alles aufkommt, kann es nicht geben. Jede Haftpflichtversicherung ent-
halt Ausschliisse.

Nicht versichert sind z.B.:

- Haftpflichtanspriiche, die tiber den Umfang der gesetzlichen Haftpflicht hinausgehen (d.h. Schaden, fiir
die Sie nicht durch gesetzliche Vorschriften zum Schadensersatz verpflichtet sind)

— Schaéden, die Sie selbst erleiden (Eigenschdden)
— Schaden, die Sie absichtlich herbeifiihren (Vorsatz)
— Schéden, die Sie bestimmten nahen Angehdrigen zufiigen (z.B. Ehegatte, minderjdhrige Kinder)

—  Geldstrafen und BuBgelder (dies sind keine anderen Mitmenschen zugefiigten Schaden)



Worauf ist von Ihnen vor
Vertragsabschluss zu achten?

Was sollten Sie wahrend der
Laufzeit des Vertrages beachten?

Wie verhalten Sie sich am besten
in einem Schadenfall?

Worauf ist beim Wegfall
des Risikos zu achten?

Was passiert mit der Haftpflicht-
versicherung bei Wechsel des
Besitzers in einem Betrieb?

Was ist bei Umweltrisiken zu
beachten?

— Schéden, die Sie durch den Gebrauch eines Kraftfahrzeuges, bestimmter Luft-/Raum- oder Wasserfahr-
zeuge herbeifiihren (dafiir gibt es spezielle Haftpflichtversicherungen, z.B. die Kfz-Haftpflichtversiche-
rung, die jeder Halter eines Kraftfahrzeuges abschlieBen muss)

In der Betriebs-Haftpflichtversicherung gilt zusatzlich:
Nicht versichert sind:
— Schdden an fremden Sachen durch eine gewerbliche oder berufliche Tatigkeit;

— Schdden und Mangel an Sachen und Arbeiten, die der Versicherungsnehmer hergestellt oder geliefert
hat.

Priifen Sie genau, welchen Haftpflicht-Risiken Sie ausgesetzt sind. Lassen Sie sich dabei von unseren
Mitarbeitern beraten.

Stimmen die fiir die Risikobewertung notwendigen Angaben (z.B. Art des Betriebes und Anzahl der beschéf-
tigten Personen bei der Betriebs-Haftpflichtversicherung, Fassungsvermdgen des Oltanks bei der Umwelt-
Haftpflichtversicherung)?

Haben Sie ausreichend hohe Deckungssummen gewahlt?

Zahlen Sie bitte piinktlich den Beitrag, damit der Versicherungsschutz nicht unterbrochen wird.

Melden Sie uns neue Risiken, die nach Vertragsabschluss entstanden sind, z.B. Anschaffung eines Hundes,
Bau eines Hauses, Eréffnung eines Betriebes.

Melden Sie umgehend schriftlich jedes Schadenereignis, das einen Haftpflichtanspruch zur Folge haben
kdnnte, spatestens innerhalb einer Woche. Schildern Sie genau die Umstande, die zu dem Schaden gefiihrt
haben.

Bezahlen Sie ohne vorherige Absprache mit der Gothaer keinen Betrag an den Geschddigten und geben ins-
besondere kein Schuldanerkenntnis ab. Andernfalls gefdhrden Sie Ihren Versicherungsschutz!

Erheben Sie sofort Widerspruch gegen einen gegen Sie beantragten gerichtlichen Mahnbescheid. Informie-
ren Sie den Versicherer unverziiglich von einer gegen Sie erhobenen Klage und reichen Sie alle gerichtlich
zugehenden Schriftstiicke schnellstens ein.

Zeigen Sie der Gothaer auch sofort an, wenn gegen Sie ein Anspruch gerichtlich geltend gemacht, die Pro-
zesskostenhilfe beantragt oder Ihnen gerichtlich der Streit verkiindet wird. Das gleiche gilt im Falle eines
Arrestes, einer einstweiligen Verfligung oder eines Beweissicherungsverfahrens.

Eine personengebundene Haftpflichtversicherung, z.B. als Arzt, Architekt oder Lehrer, ist mit dem Tode oder
der Berufsaufgabe des Versicherungsnehmers beendet. Beim Verkauf eines Grundstiickes (Haus- und Grund-
besitzer-Haftpflichtversicherung) ist der Versicherungsvertrag mit dem Tage beendet, an dem der neue
Eigentiimer im Grundbuch eingetragen wird.

Bei vollstdndigem und dauerndem Wegfall des versicherten Risikos (siehe Betriebsbeschreibung im Ver-
sicherungsschein) erlischt der Versicherungsschutz. Es kann jedoch eine Nachhaftungsversicherung fiir
einen Zeitraum von langstens 5 Jahren beantragt werden. Dann sind solche Schaden weiterhin versichert,
deren schadenauslésende Ursache im urspriinglich versicherten Zeitraum liegt, die Schdden selbst jedoch
erst nach Erléschen des Vertrages eintreten.

Betriebs-Haftpflichtversicherungen gehen nach den gesetzlichen Bestimmungen auf den Kadufer des ver-
sicherten Betriebes iiber. Der Kdaufer hat das Recht, die Versicherung innerhalb eines Monats nach dem Tag,
an dem er von der bestehenden Versicherung erfahren hat, mit sofortiger Wirkung oder zum Schluss des
laufenden Versicherungsjahres zu kiindigen.

Bei Anderungen der Firmenbezeichnung und/oder der Kapitalbeteiligungen besteht keine Kiindigungs-
moglichkeit.

Bei Anderung der Rechtsform von z.B. Personen- zu Kapitalgesellschaft ist ein Besitzwechsel eingetreten und
damit eine Kiindigungsmoglichkeit gegeben.

Im Erbfalle (Tod des Versicherungsnehmers) kann der Rechtsnachfolger (Erbe) nicht kiindigen. Die Versiche-
rung muss ibernommen werden. Eine Kiindigung ist nur zum Ablauf moglich.

Sind Sie privater Besitzer eines Heizéltanks, so benétigen Sie hierfiir eine Gewdsserschaden-Haftpflichtver-
sicherung, die wir lhnen auf besonderen Antrag zur Verfiigung stellen. In jeder Privat-Haftpflichtversiche-
rung/privaten Haus- und Grundbesitzer-Haftpflichtversicherung ist das sogenannte Gewasserschaden-Rest-
Risiko beitragsfrei mitversichert.

Sind Sie Gewerbetreibender, so besitzen Sie fiir Umweltschdden mit Abschluss einer gewerblichen Haft-
pflichtversicherung automatisch einen Minimalschutz im Rahmen der sogenannten Umwelthaftpflicht-Basis-
versicherung. Besitzen Sie jedoch Anlagen oder Stoffe, die im Wasserhaushaltsgesetz (WHG) — z.B. Heizdl-
tanks, Benzinabscheider —, im Umwelthaftungsgesetz (UmweltHG) oder in anderen dem Umweltschutz
dienende Bestimmungen geregelt sind (z.B. Bundesimmissionsschutzgesetz), so muss lhr Versicherungs-
schutz entsprechend erweitert werden.

Eine Erweiterung lhres Versicherungsschutzes iiber die Umwelthaftpflicht-Basisversicherung hinaus ist auch

dann notig, wenn Sie zwar selber vorgenannte Anlagen nicht besitzen, solche Anlagen (oder Teile dafiir) aber
planen, herstellen, liefern, montieren, demontieren, instandhalten oder warten.



Ansprechpartner/
Aufsichtsbehorde

Der Versicherungsvertrag wird, wie kaum ein anderer Vertrag, von Vertrauen geprdgt. Gegenseitige Informa-
tionen tragen dazu bei, das Vertrauen zu erhalten und Stérungen des Versicherungsschutzes zu vermeiden.
Unser Wunsch ist es, mit lhnen eine langjdhrige und gute Partnerschaft aufzubauen. Sollten Sie Fragen
haben oder sollte Ihnen etwas nicht zusagen, wenden Sie sich bitte an uns. Wir sind gerne fiir Sie da.

Sollten Sie im Zusammenhang mit lhrem Versicherungsvertrag, lhrem Versicherungsschutz oder auch
unserer Beratung und Betreuung Fragen, Wiinsche, Bedenken oder Beschwerden haben, so kénnen Sie sich
jederzeit vertrauensvoll an lhren Betreuer, unsere Au3enstellen oder die Hauptverwaltung wenden. Fiir
Mitglieder der Gothaer Versicherungsbank VVaG steht in allen Beschwerdefallen unser Beauftragter fiir die
Anliegen der Mitglieder, Arnoldiplatz 1, 50969 Kéln, zur Verfligung.

Generell steht Ihnen die Bundesanstalt fiir Finanzdienstleistungsaufsicht (BAFin), Graurheindorfer Str. 108,
53117 Bonn, als zustdndige Aufsichtsbehorde in Beschwerdefdllen zur Verfiigung.

Dariiber hinaus ist unser Unternehmen Mitglied im Verein Versicherungsombudsmann e.V., Kronenstr. 13,
10117 Berlin. Sie haben somit die Moglichkeit das kostenlose, aufiergerichtliche Streitschlichtungsverfahren
in Anspruch zu nehmen.



Allgemeine Versicherungsbedingungen fiir die Haftpflichtversicherung (AHB)

(A 100 - Stand 07/06)

Umfang des 1. Gegenstand der Versicherung, Versicherungsfall
Versicherungsschutzes 2. Vermégensschaden, Abhandenkommen von Sachen
3. Versichertes Risiko
4, Vorsorgeversicherung
5. Leistungen der Versicherung / Vollmacht des Versicherers
6. Begrenzung der Leistungen
7. Ausschlisse
Beginn des 8. Beginn des Versicherungsschutzes / Beitrag und Versicherungsteuer
Versicherungsschutzes 9. Zahlung und Folgen verspiteter Zahlung / erster oder einmaliger Beitrag
10. Zahlung und Folgen verspéteter Zahlung / Folgebeitrag
11. Rechtzeitigkeit der Zahlung bei Lastschrifterméachtigung
12. Teilzahlung und Folgen bei verspateter Zahlung
13. Beitragsregulierung
14. Beitrag bei vorzeitiger Vertragsbeendigung
15. Beitragsangleichung
Dauer und Ende des Vertrages / 16. Dauer und Ende des Vertrages
Kiindigung 17. Wegfall des versicherten Interesses
18. Kiindigung nach Beitragsanpassung
19. Kiindigung nach Versicherungsfall
20. Kiindigung nach Verdufierung versicherter Unternehmen
21. Kiindigung nach Risikoerhdhung aufgrund Anderung von Rechtsvorschriften
22. Doppelversicherung
Obliegenheiten des 23. Vorvertragliche Anzeigepflichten des Versicherungsnehmers
Versicherungsnehmers 24. Obliegenheiten vor Eintritt des Versicherungsfalles
25. Obliegenheiten nach Eintritt des Versicherungsfalles
26. Rechtsfolgen bei Verletzung von Obliegenheiten
Weitere Bestimmungen 27. Mitversicherte

28. Abtretungsverbot

29. Anzeigen, Willenserklarungen, Anschriftenanderung
30. Verjdhrung

31. Klagefrist

32. Zustandiges Gericht

33. Anzuwendendes Recht



Umfang des Versicherungsschutzes

1. 1.1 Versicherungsschutz besteht im Rahmen des versicherten Risikos fiir den Fall, dass der Versicherungs-
Gegenstand der Versicherung, nehmer wegen eines wahrend der Wirksamkeit der Versicherung eingetretenen Schadenereignisses
Versicherungsfall (Versicherungsfall), das einen Personen-, Sach- oder sich daraus ergebenden Vermégensschaden zur

Folge hatte, aufgrund

gesetzlicher Haftpflichtbestimmungen
privatrechtlichenInhalts

von einem Dritten auf Schadensersatz in Anspruch genommen wird.

Schadenereignis ist das Ereignis, als dessen Folge die Schddigung des Dritten unmittelbar entstanden
ist. Auf den Zeitpunkt der Schadenverursachung, die zum Schadenereignis gefiihrt hat, kommt es nicht
an.

1.

N

Kein Versicherungsschutz besteht fiir Anspriiche, auch wenn es sich um gesetzliche Anspriiche handelt,

(1) auf Erfiillung von Vertrdgen, Nacherfiillung, aus Selbstvornahme, Riicktritt, Minderung, auf
Schadensersatz statt der Leistung;

(2) wegen Schiden, die verursacht werden, um die Nacherfiillung durchfiihren zu kénnen;

(3) wegen des Ausfalls der Nutzung des Vertragsgegenstandes oder wegen des Ausbleibens des mit der
Vertragsleistung geschuldeten Erfolges;

(4) auf Ersatz vergeblicher Aufwendungen im Vertrauen auf ordnungsgemaRe Vertragserfiillung;
(5) auf Ersatz von Vermogensschaden wegen Verzégerung der Leistung;
(6) wegen anderer an die Stelle der Erfiillung tretender Ersatzleistungen.

2. Dieser Versicherungsschutz kann durch besondere Vereinbarung erweitert werden auf die gesetzliche Haft-
Vermogensschaden, Abhanden- pflicht privatrechtlichen Inhalts des Versicherungsnehmers wegen

kommen von Sachen 2.1 Vermogensschidden, die weder durch Personen- noch durch Sachschédden entstanden sind;

2.2 Schdden durch Abhandenkommen von Sachen; hierauf finden dann die Bestimmungen tber Sach-
schdaden Anwendung.

3. 3.1 Der Versicherungsschutz umfasst die gesetzliche Haftpflicht

Versichertes Risiko (1) aus den im Versicherungsschein und seinen Nachtrdgen angegebenen Risiken des Versicherungs-

nehmers,

(2) aus Erhéhungen oder Erweiterungen der im Versicherungsschein und seinen Nachtrdgen angegebe-
nen Risiken. Dies gilt nicht fiir Risiken aus dem Halten oder Gebrauch von versicherungspflichtigen
Kraft-, Luft- oder Wasserfahrzeugen sowie fiir sonstige Risiken, die der Versicherungs- oder
Deckungsvorsorgepflicht unterliegen,

(3) aus Risiken, die fiir den Versicherungsnehmer nach Abschluss der Versicherung neu entstehen
(Vorsorgeversicherung) und die in Ziffer 4 ndher geregelt sind.

3.2 Der Versicherungsschutz erstreckt sich auch auf Erhdhungen des versicherten Risikos durch Anderung
bestehender oder Erlass neuer Rechtsvorschriften. Der Versicherer kann den Vertrag jedoch unter den
Voraussetzungen von Ziffer 21 kiindigen.

4, 4.1 Risiken, die nach Abschluss des Versicherungsvertrages neu entstehen, sind im Rahmen des bestehen-
Vorsorgeversicherung den Vertrages sofort versichert.

(1) Der Versicherungsnehmer ist verpflichtet, nach Aufforderung des Versicherers jedes neue Risiko
innerhalb eines Monats anzuzeigen. Die Aufforderung kann auch mit der Beitragsrechnung erfolgen.
Unterldsst der Versicherungsnehmer die rechtzeitige Anzeige, entfallt der Versicherungsschutz fiir
das neue Risiko riickwirkend ab dessen Entstehung.

Tritt der Versicherungsfall ein, bevor das neue Risiko angezeigt wurde, so hat der Versicherungsneh-
mer zu beweisen, dass das neue Risiko erst nach Abschluss der Versicherung und zu einem Zeit-
punkt hinzugekommen ist, zu dem die Anzeigefrist noch nicht verstrichen war.

(2) Der Versicherer ist berechtigt, fiir das neue Risiko einen angemessenen Beitrag zu verlangen. Kommt
eine Einigung tiber die Hohe dieses Beitrages innerhalb eines Monats nach Eingang der Anzeige
nicht zustande, entfallt der Versicherungsschutz fiir das neue Risiko riickwirkend ab dessen Ent-
stehung.

4.2 Der Versicherungsschutz fiir neue Risiken ist von ihrer Entstehung bis zur Einigung im Sinne von Ziffer
4.1 (2) auf den Betrag von 2.000.000 EUR fiir Personenschdden und 1.000.000 EUR fiir Sachschaden
und - soweit vereinbart - 100.000 EUR fiir Vermogensschdden begrenzt, sofern nicht im Versicherungs-
schein geringere Deckungssummen festgesetzt sind.

4.3 Die Vorsorgeversicherung gilt nicht fir Risiken

(1) aus dem Eigentum, Besitz, Halten oder Fiihren eines Kraft-, Luft- oder Wasserfahrzeugs, soweit
diese Fahrzeuge der Zulassungs-, Fiihrerschein- oder Versicherungspflicht unterliegen;

(2) aus dem Eigentum, Besitz, Betrieb oder Fiihren von Bahnen;
(3) die der Versicherungs- oder Deckungsvorsorgepflicht unterliegen;

(4) die kiirzer als ein Jahr bestehen werden und deshalb im Rahmen von kurzfristigen Versicherungs-
vertragen zu versichern sind.



5.

Leistungen der
Versicherung / Vollmacht
des Versicherers

6.
Begrenzung der Leistungen

7.
Ausschliisse

5.1

5.2

5.3

5.4

6.

=y

6.2

6.3

6.4

6.5
6.6

6.7

6.8

Der Versicherungsschutz umfasst die Priifung der Haftpflichtfrage, die Abwehr unberechtigter Schadens-
ersatzanspriiche und die Erfiillung berechtigter Schadensersatzverpflichtungen.

Berechtigt sind Schadensersatzverpflichtungen dann, wenn der Versicherungsnehmer aufgrund
Gesetzes, richterlicher Entscheidung, Anerkenntnisses oder Vergleiches zur Entschddigung verpflichtet
ist. Anerkenntnisse und Vergleiche miissen vom Versicherer abgegeben, geschlossen oder mit seiner
Zustimmung zustande gekommen sein.

Steht die Verpflichtung des Versicherers zur Zahlung fest, ist die Entschadigung binnen zwei Wochen zu
leisten.

Der Versicherer ist bevollmachtigt, alle ihm zur Abwicklung des Schadens oder Abwehr der Schadens-
ersatzanspriiche zweckméfig erscheinenden Erklarungen im Namen des Versicherungsnehmers abzu-
geben.

Kommt es in einem Versicherungsfall zu einem Rechtsstreit tiber Schadensersatzanspriiche gegen den
Versicherungsnehmer, ist der Versicherer zur Prozessfiihrung bevollmachtigt. Er fiihrt den Rechtsstreit im
Namen des Versicherungsnehmers auf seine Kosten.

Wird in einem Strafverfahren wegen eines Schadensereignisses, das einen unter den Versicherungs-
schutz fallenden Haftpflichtanspruch zur Folge haben kann, die Bestellung eines Verteidigers fiir den
Versicherungsnehmer von dem Versicherer gewiinscht oder genehmigt, so tragt der Versicherer die
gebiihrenordnungsmafigen oder die mit ihm besonders vereinbarten hoheren Kosten des Verteidigers.

Erlangt der Versicherungsnehmer oder ein Mitversicherter das Recht, die Aufhebung oder Minderung
einer zu zahlenden Rente zu fordern, so ist der Versicherer zur Ausiibung dieses Rechts bevollmachtigt.

Die Entschadigungsleistung des Versicherers ist bei jedem Versicherungsfall auf die vereinbarten
Deckungssummen begrenzt. Dies gilt auch dann, wenn sich der Versicherungsschutz auf mehrere ent-
schadigungspflichtige Personen erstreckt.

Sofern nicht etwas anderes vereinbart wurde, sind die Entschddigungsleistungen des Versicherers fiir
alle Versicherungsfélle eines Versicherungsjahres auf das Einfache der vereinbarten Deckungssummen
begrenzt.

Mehrere wahrend der Wirksamkeit der Versicherung eintretende Versicherungsfélle gelten als ein
Versicherungsfall, der im Zeitpunkt des ersten dieser Versicherungsfélle eingetreten ist, wenn diese

— aufderselben Ursache,

— auf gleichen Ursachen mit innerem, insbesondere sachlichem und zeitlichem, Zusammenhang oder
— auf der Lieferung von Waren mit gleichen Méngeln

beruhen.

Falls besonders vereinbart, beteiligt sich der Versicherungsnehmer bei jedem Versicherungsfall mit
einem im Versicherungsschein festgelegten Betrag an der Schadensersatzleistung (Selbstbehalt). Soweit
nicht etwas anderes vereinbart wurde, ist der Versicherer auch in diesen Fillen zur Abwehr unberechtig-
ter Schadensersatzanspriiche verpflichtet.

Die Aufwendungen des Versicherers fiir Kosten werden nicht auf die Deckungssummen angerechnet.

Ubersteigen die begriindeten Haftpflichtanspriiche aus einem Versicherungsfall die Deckungssumme,
tragt der Versicherer die Prozesskosten im Verhéltnis der Deckungssumme zur Gesamthohe dieser
Anspriiche.

Hat der Versicherungsnehmer an den Geschadigten Rentenzahlungen zu leisten und {ibersteigt der
Kapitalwert der Rente die Deckungssumme oder den nach Abzug etwaiger sonstiger Leistungen aus dem
Versicherungsfall noch verbleibenden Restbetrag der Deckungssumme, so wird die zu leistende Rente
nur im Verhdltnis der Deckungssumme bzw. ihres Restbetrages zum Kapitalwert der Rente vom Versiche-
rer erstattet.

Fiir die Berechnung des Rentenwertes gilt die entsprechende Vorschrift der Verordnung iiber den
Versicherungsschutz in der Kraftfahrzeug-Haftpflichtversicherung in der jeweils giiltigen Fassung zum
Zeitpunkt des Versicherungsfalles.

Bei der Berechnung des Betrages, mit dem sich der Versicherungsnehmer an laufenden Rentenzahlun-
gen beteiligen muss, wenn der Kapitalwert der Rente die Deckungssumme oder die nach Abzug sonsti-
ger Leistungen verbleibende Restdeckungssumme {ibersteigt, werden die sonstigen Leistungen mit
ihrem vollen Betrag von der Deckungssumme abgesetzt.

Falls die von dem Versicherer verlangte Erledigung eines Haftpflichtanspruchs durch Anerkenntnis,
Befriedigung oder Vergleich am Verhalten des Versicherten scheitert, hat der Versicherer fiir den von der
Weigerung an entstehenden Mehraufwand an Entschddigungsleistung, Zinsen und Kosten nicht aufzu-
kommen.

Falls im Versicherungsschein oder seinen Nachtragen nicht ausdriicklich etwas anderes bestimmt ist, sind

von
7.1
7.2

der Versicherung ausgeschlossen:
Versicherungsanspriiche aller Personen, die den Schaden vorsatzlich herbeigefiihrt haben.

Versicherungsanspriiche aller Personen, die den Schaden dadurch verursacht haben, dass sie in
Kenntnis von deren Mangelhaftigkeit oder Schadlichkeit

— Erzeugnisse in den Verkehr gebracht oder

— Arbeiten oder sonstige Leistungen erbracht haben.



7.3

7.4

7.5

7.6

7.7

7.8

7.9

7.10

Haftpflichtanspriiche, soweit sie auf Grund Vertrags oder Zusagen {iber den Umfang der gesetzlichen
Haftpflicht des Versicherungsnehmers hinausgehen.

Haftpflichtanspriiche

(1) des Versicherungsnehmers selbst oder der in Ziffer 7.5 benannten Personen gegen die
Mitversicherten,

(2) zwischen mehreren Versicherungsnehmern desselben Versicherungsvertrages,
(3) zwischen mehreren Mitversicherten desselben Versicherungsvertrages.
Haftpflichtanspriiche gegen den Versicherungsnehmer

(1) aus Schadenféllen seiner Angeharigen, die mit ihm in hduslicher Gemeinschaft leben oder die zu
den im Versicherungsvertrag mitversicherten Personen gehoren;

Als Angehérige gelten Ehegatten, Lebenspartner im Sinne des Lebenspartnerschaftsgesetzes oder
vergleichbarer Partnerschaften nach dem Recht anderer Staaten, Eltern und Kinder, Adoptiveltern
und -kinder, Schwiegereltern und -kinder, Stiefeltern und -kinder, Gro3eltern und Enkel, Geschwis-
ter sowie Pflegeeltern und -kinder (Personen, die durch ein familiendhnliches, auf ldngere Dauer
angelegtes Verhaltnis wie Eltern und Kinder miteinander verbunden sind).

(2) von seinen gesetzlichen Vertretern oder Betreuern, wenn der Versicherungsnehmer eine geschifts-
unfahige, beschrankt geschaftsfahige oder betreute Person ist;

(3) von seinen gesetzlichen Vertretern, wenn der Versicherungsnehmer eine juristische Person des
privaten oder 6ffentlichen Rechts oder ein nicht rechtsfahiger Verein ist;

(4) von seinen unbeschrankt personlich haftenden Gesellschaftern, wenn der Versicherungsnehmer
eine Offene Handelsgesellschaft, Kommanditgesellschaft oder Gesellschaft biirgerlichen Rechts
ist;

(5) von seinen Partnern, wenn der Versicherungsnehmer eine eingetragene Partnerschaftsgesellschaft
ist;

(6) von seinen Liquidatoren, Zwangs- und Insolvenzverwaltern.

zu Ziffer 7.4 und Ziffer 7.5:

Die Ausschliisse unter Ziffer 7.4 und Ziffer 7.5 (2) bis (6) erstrecken sich auch auf Haftpflichtanspriiche
von Angehorigen der dort genannten Personen, die mit diesen in hauslicher Gemeinschaft leben.

Haftpflichtanspriiche wegen Schdden an fremden Sachen und allen sich daraus ergebenden Ver-
mogensschdden, wenn der Versicherungsnehmer diese Sachen gemietet, geleast, gepachtet, geliehen,
durch verbotene Eigenmacht erlangt hat oder sie Gegenstand eines besonderen Verwahrungsvertrages
sind.

Haftpflichtanspriiche wegen Schdden an fremden Sachen und allen sich daraus ergebenden Ver-
mogensschdden, wenn

(1) die Schaden durch eine gewerbliche oder berufliche Tatigkeit des Versicherungsnehmers an die-
sen Sachen (Bearbeitung, Reparatur, Beforderung, Priifung und dergleichen) entstanden sind; bei
unbeweglichen Sachen gilt dieser Ausschluss nur insoweit, als diese Sachen oder Teile von ihnen
unmittelbar von der Tatigkeit betroffen waren;

(2) die Schaden dadurch entstanden sind, dass der Versicherungsnehmer diese Sachen zur Durch-
flihrung seiner gewerblichen oder beruflichen Tatigkeiten (als Werkzeug, Hilfsmittel, Materialab-
lagefldche und dergleichen) benutzt hat; bei unbeweglichen Sachen gilt dieser Ausschluss nur
insoweit, als diese Sachen oder Teile von ihnen unmittelbar von der Benutzung betroffen waren;

(3) die Schdaden durch eine gewerbliche oder berufliche Tatigkeit des Versicherungsnehmers entstan-
den sind und sich diese Sachen oder — sofern es sich um unbewegliche Sachen handelt — deren
Teile im unmittelbaren Einwirkungsbereich der Tatigkeit befunden haben; dieser Ausschluss gilt
nicht, wenn der Versicherungsnehmer beweist, dass er zum Zeitpunkt der Tatigkeit offensichtlich
notwendige Schutzvorkehrungen zur Vermeidung von Schaden getroffen hatte.

zu Ziffer 7.6 und Ziffer 7.7:

Sind die Voraussetzungen der Ausschliisse in Ziffer 7.6 und Ziffer 7.7 in der Person von Angestellten,

Arbeitern, Bediensteten, Bevollméachtigten oder Beauftragten des Versicherungsnehmers gegeben, so

entfallt gleichfalls der Versicherungsschutz, und zwar sowobhl fiir den Versicherungsnehmer als auch fiir

die durch den Versicherungsvertrag etwa mitversicherten Personen.

Haftpflichtanspriiche wegen Schdden an vom Versicherungsnehmer hergestellten oder gelieferten

Sachen, Arbeiten oder sonstigen Leistungen infolge einer in der Herstellung, Lieferung oder Leistung

liegenden Ursache und alle sich daraus ergebenden Vermogensschdden. Dies gilt auch dann, wenn die

Schadenursache in einem mangelhaften Einzelteil der Sache oder in einer mangelhaften Teilleistung

liegt und zur Beschddigung oder Vernichtung der Sache oder Leistung fiihrt.

Dieser Ausschluss findet auch dann Anwendung, wenn Dritte im Auftrag oder fiir Rechnung des

Versicherungsnehmers die Herstellung oder Lieferung der Sachen oder die Arbeiten oder sonstigen

Leistungen tibernommen haben.

Haftpflichtanspriiche aus im Ausland vorkommenden Schadenereignissen; Anspriiche aus § 110

Sozialgesetzbuch VIl sind jedoch mitversichert.

Haftpflichtanspriiche wegen Schaden durch Umwelteinwirkung.
Dieser Ausschluss gilt nicht
(1) im Rahmen der Versicherung privater Haftpflichtrisiken

oder



7.12

7.13

7.14

7.15

7.16
7.17

7.18

(2) fiir Schdden, die durch vom Versicherungsnehmer hergestellte oder gelieferte Erzeugnisse (auch
Abfille), durch Arbeiten oder sonstige Leistungen nach Ausfiihrung der Leistung oder nach
Abschluss der Arbeiten entstehen (Produkthaftpflicht).

Kein Versicherungsschutz besteht jedoch fiir Schaden durch Umwelteinwirkung, die aus der
Planung, Herstellung, Lieferung, Montage, Demontage, Instandhaltung oder Wartung von

— Anlagen, die bestimmt sind, gewdsserschadliche Stoffe herzustellen, zu verarbeiten, zu
lagern, abzulagern, zu beférdern oder wegzuleiten (WHG-Anlagen);

— Anlagen gemaf3 Anhang 1 oder 2 zum Umwelthaftungsgesetz (UmweltHG-Anlagen);

— Anlagen, die nach dem Umweltschutz dienenden Bestimmungen einer Genehmigungs- oder
Anzeigepflicht unterliegen;

— Abwasseranlagen
oder Teilen resultieren, die ersichtlich fiir solche Anlagen bestimmt sind.

Haftpflichtanspriiche wegen Schdden, die auf Asbest, asbesthaltige Substanzen oder Erzeugnisse
zurtickzuftihren sind.

Haftpflichtanspriiche wegen Schaden, die in unmittelbarem oder mittelbarem Zusammenhang stehen
mit energiereichen ionisierenden Strahlen (z.B. Strahlen von radioaktiven Stoffen oder Réntgen-
strahlen).

Haftpflichtanspriiche wegen Schaden, die zuriickzufiihren sind auf
(1) gentechnische Arbeiten,
(2) gentechnisch verdnderte Organismen (GVO),
(3) Erzeugnisse, die

— Bestandteile aus GVO enthalten,

— aus oder mit Hilfe von GVO hergestellt wurden.
Haftpflichtanspriiche aus Sachschaden, welche entstehen durch
(1) Abwisser, soweit es sich nicht um h&usliche Abwésser handelt,
(2) Senkungen von Grundstiicken oder Erdrutschungen,
(3) Uberschwemmungen stehender oder flieBender Gewasser.

Haftpflichtanspriiche wegen Schiden aus dem Austausch, der Ubermittlung und der Bereitstellung
elektronischer Daten, soweit es sich handelt um Schdden aus

(1) Léschung, Unterdriickung, Unbrauchbarmachung oder Verdnderung von Daten,

(2) Nichterfassen oder fehlerhaftem Speichern von Daten,

(3) Stoérung des Zugangs zum elektronischen Datenaustausch,

(4) Ubermittlung vertraulicher Daten oder Informationen.

Haftpflichtanspriiche wegen Schaden aus Personlichkeits- oder Namensrechtsverletzungen.

Haftpflichtanspriiche wegen Schaden aus Anfeindung, Schikane, Beldstigung, Ungleichbehandlung
oder sonstigen Diskriminierungen.

Haftpflichtanspriiche wegen Personenschiden, die aus der Ubertragung einer Krankheit des Versiche-
rungsnehmers resultieren. Das Gleiche gilt fiir Sachschaden, die durch Krankheit der dem Versiche-
rungsnehmer gehdrenden, von ihm gehaltenen oder verdufierten Tiere entstanden sind. In beiden
Fallen besteht Versicherungsschutz, wenn der Versicherungsnehmer beweist, dass er weder vorsatzlich

noch | schandelt hat.

Beginn des Versicherungsschutzes

8.

Beginn des Ver-
sicherungsschutzes / Beitrag
und Versicherungsteuer

9.

Zahlung und Folgen verspiteter
Zahlung / erster oder einmaliger
Beitrag

10

Der Versicherungsschutz beginnt zu dem im Versicherungsschein angegebenen Zeitpunkt, wenn der Ver-
sicherungsnehmer den ersten oder einmaligen Beitrag rechtzeitig im Sinne von Ziffer 9.1 zahlt. Der in
Rechnung gestellte Beitrag enthalt die Versicherungsteuer, die der Versicherungsnehmer in der jeweils vom
Gesetz bestimmten Hohe zu entrichten hat.

9.1

9.2

9.3

Der erste oder einmalige Beitrag wird - wenn nichts anderes vereinbart ist - sofort nach Abschluss des
Vertrages fallig.

Die Zahlung gilt als rechtzeitig, wenn sie nach Erhalt des Versicherungsscheins und der Zahlungs-
aufforderung unverziiglich erfolgt.

Ist Zahlung des Jahresbeitrags in Raten vereinbart, gilt als erster Beitrag nur die erste Rate des ersten
Jahresbeitrags.

Zahlt der Versicherungsnehmer den ersten oder einmaligen Beitrag nicht rechtzeitig, sondern zu einem
spdteren Zeitpunkt, beginnt der Versicherungsschutz erst ab diesem Zeitpunkt.

Zahlt der Versicherungsnehmer den ersten oder einmaligen Beitrag nicht rechtzeitig, kann der Ver-
sicherer vom Vertrag zuriicktreten, solange der Beitrag nicht gezahlt ist. Es gilt als Ricktritt, wenn der
Versicherer den ersten oder einmaligen Beitrag nicht innerhalb von drei Monaten nach Abschluss des
Vertrages gerichtlich geltend macht.
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10.
Zahlung und Folgen verspdteter
Zahlung / Folgebeitrag

11.
Rechtzeitigkeit der Zahlung bei
Lastschriftermdchtigung

12.
Teilzahlung und Folgen bei
verspdteter Zahlung

13.
Beitragsregulierung

14.
Beitrag bei vorzeitiger
Vertragsbeendigung

15.
Beitragsangleichung

10.1 Die Folgebeitrage sind, soweit nicht etwas anderes bestimmt ist, am Monatsersten des vereinbarten
Beitragszeitraums fallig.

Die Zahlung gilt als rechtzeitig, wenn sie zu dem im Versicherungsschein oder in der Beitragsrechnung
angegebenen Zeitpunkt erfolgt.

10.2 Wird der Folgebeitrag nicht rechtzeitig gezahlt, gerat der Versicherungsnehmer ohne Mahnung in Ver-
zug, es sei denn, dass er die verspatete Zahlung nicht zu vertreten hat.

Der Versicherer wird ihn schriftlich zur Zahlung auffordern und eine Zahlungsfrist von mindestens zwei
Wochen setzen.

Der Versicherer ist berechtigt, Ersatz des ihm durch den Verzug entstandenen Schadens zu verlangen.

10.3 Ist der Versicherungsnehmer nach Ablauf dieser Zahlungsfrist noch mit der Zahlung in Verzug, besteht
ab diesem Zeitpunkt bis zur Zahlung kein Versicherungsschutz, wenn er mit der Zahlungsaufforderung
nach Ziffer 10.2 Absatz 2 darauf hingewiesen wurde.

10.4 Ist der Versicherungsnehmer nach Ablauf dieser Zahlungsfrist noch mit der Zahlung in Verzug, kann der
Versicherer den Vertrag ohne Einhaltung einer Kiindigungsfrist kiindigen, wenn er den Versicherungs-
nehmer mit der Zahlungsaufforderung nach Ziffer 10.2 Absatz 2 darauf hingewiesen hat.

Hat der Versicherer gekiindigt, und zahlt der Versicherungsnehmer danach innerhalb eines Monats den
angemahnten Betrag, besteht der Vertrag fort. Fiir Versicherungsfélle, die zwischen dem Zugang der
Kiindigung und der Zahlung eingetreten sind, besteht jedoch kein Versicherungsschutz.

Ist die Einziehung des Beitrags von einem Konto vereinbart, gilt die Zahlung als rechtzeitig, wenn der Beitrag
zu dem im Versicherungsschein angegebenen Filligkeitstag eingezogen werden kann und der Versicherungs-
nehmer einer berechtigten Einziehung nicht widerspricht.

Konnte der fallige Beitrag ohne Verschulden des Versicherungsnehmers vom Versicherer nicht eingezogen
werden, ist die Zahlung auch dann noch rechtzeitig, wenn sie unverziiglich nach einer schriftlichen
Zahlungsaufforderung des Versicherers erfolgt.

Hat der Versicherungsnehmer zu vertreten, dass der Beitrag wiederholt nicht eingezogen werden kann, ist
der Versicherer berechtigt, kiinftig Zahlung auf3erhalb des Lastschriftverfahrens zu verlangen.

Ist die Zahlung des Jahresbeitrags in Raten vereinbart, sind die noch ausstehenden Raten sofort fallig, wenn
der Versicherungsnehmer mit der Zahlung einer Rate im Verzug ist.

Ferner kann der Versicherer fiir die Zukunft jahrliche Beitragszahlung verlangen.

13.1 Der Versicherungsnehmer hat nach Aufforderung mitzuteilen, ob und welche Anderungen des ver-
sicherten Risikos gegeniiber den fritheren Angaben eingetreten sind. Diese Aufforderung kann auch
durch einen Hinweis auf der Beitragsrechnung erfolgen. Die Angaben sind innerhalb eines Monats
nach Zugang der Aufforderung zu machen und auf Wunsch des Versicherers nachzuweisen. Bei unrich-
tigen Angaben zum Nachteil des Versicherers kann dieser vom Versicherungsnehmer eine Vertrags-
strafe in dreifacher Hohe des festgestellten Beitragsunterschiedes verlangen. Dies gilt nicht, wenn der
Versicherungsnehmer beweist, dass ihn an der Unrichtigkeit der Angaben kein Verschulden trifft.

13.2 Aufgrund der Anderungsmitteilung des Versicherungsnehmers oder sonstiger Feststellungen wird der
Beitrag ab dem Zeitpunkt der Verdnderung berichtigt (Beitragsregulierung), beim Wegfall versicherter
Risiken jedoch erst ab dem Zeitpunkt des Eingangs der Mitteilung beim Versicherer. Der vertraglich ver-
einbarte Mindestbeitrag darf dadurch nicht unterschritten werden. Alle entsprechend Ziffer 15.1 nach
dem Versicherungsabschluss eingetretenen Erhhungen und ErmaBigungen des Mindestbeitrages
werden beriicksichtigt.

13.3 Unterldsst der Versicherungsnehmer die rechtzeitige Mitteilung, kann der Versicherer fiir den Zeitraum,
fiir den die Angaben zu machen waren, eine Nachzahlung in Hohe des fiir diesen Zeitraum bereits in
Rechnung gestellten Beitrages verlangen. Werden die Angaben nachtraglich gemacht, findet eine
Beitragsregulierung statt. Ein vom Versicherungsnehmer zuviel gezahlter Beitrag wird nur zuriick-
erstattet, wenn die Angaben innerhalb von zwei Monaten nach Zugang der Mitteilung des erhohten
Beitrages erfolgten.

13.4 Die vorstehenden Bestimmungen finden auch Anwendung auf Versicherungen mit Beitragsvoraus-
zahlung fiir mehrere Jahre.

Bei vorzeitiger Beendigung des Vertrages hat der Versicherer, soweit nicht etwas anderes bestimmt ist, nur
Anspruch auf den Teil des Beitrages, der der abgelaufenen Vertragszeit entspricht.

15.1 Die Versicherungsbeitrdge unterliegen der Beitragsangleichung. Soweit die Beitrage nach Lohn-,
Bau- oder Umsatzsumme berechnet werden, findet keine Beitragsangleichung statt. Mindestbeitrage
unterliegen unabhéngig von der Art der Beitragsberechnung der Beitragsangleichung.

15.2 Ein unabhéngiger Treuhdander ermittelt jahrlich mit Wirkung fir die ab dem 1. Juli félligen Beitrdge, um
welchen Prozentsatz sich im vergangenen Kalenderjahr der Durchschnitt der Schadenzahlungen aller
zum Betrieb der Allgemeinen Haftpflichtversicherung zugelassenen Versicherer gegeniiber dem vorver-
gangenen Jahr erhoht oder vermindert hat. Den ermittelten Prozentsatz rundet er auf die ndchst niedri-
gere, durch fiinf teilbare ganze Zahl ab. Als Schadenzahlungen gelten dabei auch die speziell durch
den einzelnen Schadenfall veranlassten Ausgaben fiir die Ermittlung von Grund und Hohe der Ver-
sicherungsleistungen.

11



Durchschnitt der Schadenzahlungen eines Kalenderjahres ist die Summe der in diesem Jahr geleiste-
ten Schadenzahlungen geteilt durch die Anzahl der im gleichen Zeitraum neu angemeldeten Schaden-
falle.

15.3 Im Falle einer Erhohung ist der Versicherer berechtigt, im Falle einer Verminderung verpflichtet, den
Folgejahresbeitrag um den sich aus Ziffer 15.2 ergebenden Prozentsatz zu verandern (Beitragsan-
gleichung). Der verdnderte Folgejahresbeitrag wird dem Versicherungsnehmer mit der nachsten
Beitragsrechnung bekannt gegeben.

Hat sich der Durchschnitt der Schadenzahlungen des Versicherers in jedem der letzten fiinf Kalender-
jahre um einen geringeren Prozentsatz als denjenigen erhdht, den der Treuhdnder jeweils fiir diese
Jahre nach Ziffer 15.2 ermittelt hat, so darf der Versicherer den Folgejahresbeitrag nur um den Prozent-
satz erhdhen, um den sich der Durchschnitt seiner Schadenzahlungen nach seinen unternehmenseige-
nen Zahlen im letzten Kalenderjahr erhoht hat; diese Erh6hung darf diejenige nicht tiberschreiten, die
sich nach dem vorstehenden Absatz ergeben wiirde.

15.4 Liegt die Verdanderung nach Ziffer 15.2 oder 15.3 unter 5 Prozent, entfdllt eine Beitragsangleichung.
Diese Verdnderung ist jedoch in den folgenden Jahren zu beriicksichtigen.

Dauer und Ende des Vertrages / Kiindigung

16.
Dauer und Ende des Vertrages

17.
Wegfall des
versicherten Interesses

18.
Kiindigung nach
Beitragsanpassung

19.
Kiindigung nach
Versicherungsfall

20.
Kiindigung nach Verduf3erung
versicherter Unternehmen

12

16.1 Der Vertrag ist fiir die im Versicherungsschein angegebene Zeit abgeschlossen.

16.2 Bei einer Vertragsdauer von mindestens einem Jahr verlangert sich der Vertrag um jeweils ein Jahr,
wenn nicht dem Vertragspartner spatestens drei Monate vor dem Ablauf des jeweiligen Versicherungs-
jahres eine Kiindigung zugegangen ist.

16.3 Bei einer Vertragsdauer von weniger als einem Jahr endet der Vertrag, ohne dass es einer Kiindigung
bedarf, zum vorgesehenen Zeitpunkt.

16.4

Wenn Risiken vollstandig und dauerhaft in Wegfall kommen, so erlischt die Versicherung beziiglich dieser
Risiken. Dem Versicherer steht der Beitrag zu, den er hétte erheben kdnnen, wenn die Versicherung dieser
Risiken nur bis zu dem Zeitpunkt beantragt worden ware, zu dem er vom Wegfall Kenntnis erlangt.

Erhoht sich der Beitrag aufgrund der Beitragsangleichung gemaf Ziffer 15.3, ohne dass sich der Umfang des
Versicherungsschutzes dndert, kann der Versicherungsnehmer den Versicherungsvertrag innerhalb eines
Monats nach Zugang der Mitteilung des Versicherers mit sofortiger Wirkung, frilhestens jedoch zu dem
Zeitpunkt kiindigen, in dem die Beitragserhhung wirksam werden sollte.

Eine Erhohung der Versicherungsteuer begriindet kein Kiindigungsrecht.

19.1 Das Versicherungsverhdltnis kann gekiindigt werden, wenn
— vom Versicherer eine Schadensersatzzahlung geleistet wurde oder

— dem Versicherungsnehmer eine Klage tiber einen unter den Versicherungsschutz fallenden Haft-
pflichtanspruch gerichtlich zugestellt wird.

Die Kiindigung muss dem Vertragspartner spatestens einen Monat nach der Schadensersatzzahlung
oder der Zustellung der Klage zugegangen sein.

19.2 Kundigt der Versicherungsnehmer, wird seine Kiindigung sofort nach ihrem Zugang beim Versicherer
wirksam. Der Versicherungsnehmer kann jedoch bestimmen, dass die Kiindigung zu einem spéteren
Zeitpunkt, spdtestens jedoch zum Ende des laufenden Versicherungsjahres, wirksam wird.

Eine Kiindigung des Versicherers wird einen Monat nach ihrem Zugang beim Versicherungsnehmer
wirksam.

20.1 Wird ein Unternehmen, fiir das eine Betriebs-Haftpflichtversicherung besteht, an einen Dritten ver-
duBert, tritt dieser an Stelle des Versicherungsnehmers in die wahrend der Dauer seines Eigentums
aus dem Versicherungsverhaltnis sich ergebenden Rechte und Pflichten ein.

Dies gilt auch, wenn ein Unternehmen aufgrund eines NieSbrauchs, eines Pachtvertrages oder eines
dhnlichen Verhéltnisses von einem Dritten {ibernommen wird.

20.2 Das Versicherungsverhéltnis kann in diesem Falle
— durch den Versicherer dem Dritten gegeniiber mit einer Frist von einem Monat,

— durch den Dritten dem Versicherer gegentiber mit sofortiger Wirkung oder auf den Schluss
der laufenden Versicherungsperiode

gekiindigt werden.
20.3 Das Kiindigungsrecht erlischt, wenn

— der Versicherer es nicht innerhalb eines Monats von dem Zeitpunkt an ausiibt, in welchem er vom
Ubergang auf den Dritten Kenntnis erlangt;

- der Dritte es nicht innerhalb eines Monats nach dem Ubergang ausiibt, wobei das Kiindigungs-
recht bis zum Ablauf eines Monats von dem Zeitpunkt an bestehen bleibt, in dem der Dritte von
der Versicherung Kenntnis erlangt.
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21.

Kiindigung nach Risikoerhdhung
aufgrund Anderung oder Erlass
von Rechtsvorschriften

22.
Doppelversicherung

20.4

20.5

Erfolgt der Ubergang auf den Dritten wéhrend einer laufenden Versicherungsperiode und wird das Ver-
sicherungsverhiltnis nicht gekiindigt, haften der bisherige Versicherungsnehmer und der Dritte fiir den
Versicherungsbeitrag dieser Periode als Gesamtschuldner.

Der Ubergang eines Unternehmens ist dem Versicherer durch den bisherigen Versicherungsnehmer
oder den Dritten unverziiglich anzuzeigen.

Bei einer schuldhaften Verletzung der Anzeigepflicht besteht kein Versicherungsschutz, wenn der Ver-
sicherungsfall spater als einen Monat nach dem Zeitpunkt eintritt, in dem die Anzeige dem Versicherer
hatte zugehen missen, es sei denn, diese Rechtsfolge steht aufier Verhaltnis zur Schwere des Ver-
stofles.

Der Versicherungsschutz lebt wieder auf und besteht fiir alle Versicherungsfélle, die frithestens einen
Monat nach dem Zeitpunkt eintreten, in dem der Versicherer von der Verduf3erung Kenntnis erlangt.
Dies gilt nur, wenn der Versicherer in diesem Monat von seinem Kiindigungsrecht keinen Gebrauch
gemacht hat.

Der Versicherungsschutz fallt trotz Verletzung der Anzeigepflicht nicht weg, wenn dem Versicherer die
VerauBerung in dem Zeitpunkt bekannt war, in dem ihm die Anzeige hatte zugehen missen.

Bei Erhdhungen des versicherten Risikos durch Anderung bestehender oder Erlass neuer Rechtsvorschriften
ist der Versicherer berechtigt, das Versicherungsverhiltnis unter Einhaltung einer Frist von einem Monat zu
kiindigen. Das Kiindigungsrecht erlischt, wenn es nicht innerhalb eines Monats von dem Zeitpunkt an aus-
gelibt wird, in welchem der Versicherer von der Erh6hung Kenntnis erlangt hat.

22.1

22.2

22.3

Eine Doppelversicherung liegt vor, wenn ein Interesse gegen dieselbe Gefahr in mehreren Versiche-
rungsvertragen versichert ist.

Wenn die Doppelversicherung zustande gekommen ist, ohne dass der Versicherungsnehmer dies
wusste, kann er die Aufhebung des spater geschlossenen Vertrages verlangen.

Das Recht auf Aufhebung erlischt, wenn der Versicherungsnehmer es nicht unverziiglich geltend

macht, nachdem er von der Doppelversicherung Kenntnis erlangt hat. Die Aufhebung wird mit dem
Ablauf der Versicherungsperiode wirksam, in der sie verlangt wird.

Obliegenheiten des Versicherungsnehmers

23.
Vorvertragliche Anzeigepflichten
des Versicherungsnehmers

23.1

23.2

Vollstandigkeit und Richtigkeit von Angaben {iber gefahrerhebliche Umstdnde

Der Versicherungsnehmer oder sein Bevollmachtigter sind verpflichtet, dem Versicherer bei Abschluss
des Vertrages alle ihm bekannten gefahrerheblichen Umstadnde schriftlich, wahrheitsgemas und voll-
standig anzuzeigen, inshesondere die im Versicherungsantrag gestellten Fragen ebenso zu beantwor-
ten. Gefahrerheblich sind die Umstédnde, die geeignet sind, auf den Entschluss des Versicherers Ein-
fluss auszutiben, den Vertrag tiberhaupt oder mit dem vereinbarten Inhalt abzuschlie3en. Ein
Umstand, nach dem der Versicherer ausdriicklich und schriftlich gefragt hat, gilt im Zweifel als
gefahrerheblich.

Wird der Vertrag von einem Bevollmachtigten des Versicherungsnehmers oder von einem Vertreter
ohne Vertretungsvollmacht geschlossen und kennt dieser den gefahrerheblichen Umstand, muss sich
der Versicherungsnehmer so behandeln lassen, als habe er selbst davon Kenntnis gehabt oder dies
arglistig verschwiegen.

Ruicktritt

(1) Unvollstdndige und unrichtige Angaben zu den gefahrerheblichen Umstidnden berechtigen den
Versicherer, vom Versicherungsvertrag zuriickzutreten. Dies gilt auch dann, wenn ein Umstand
nicht oder unrichtig angezeigt wurde, weil sich der Versicherungsnehmer der Kenntnis der Wahr-
heit arglistig entzogen hat.

Der Riicktritt kann nur innerhalb eines Monats erfolgen. Die Frist beginnt mit dem Zeitpunkt, in
dem der Versicherer von der Verletzung der Anzeigepflicht Kenntnis erlangt. Der Riicktritt erfolgt
durch Erklarung gegeniiber dem Versicherungsnehmer.

(2) Der Versicherer hat kein Riicktrittsrecht, wenn er die nicht angezeigten gefahrerheblichen
Umstdande oder deren unrichtige Anzeige kannte.

Dasselbe gilt, wenn der Versicherungsnehmer nachweist, dass die unrichtigen oder unvollsténdi-
gen Angaben weder von ihm noch von seinem Bevollmachtigten schuldhaft gemacht wurden.

Hatte der Versicherungsnehmer die gefahrerheblichen Umstande anhand schriftlicher vom Ver-
sicherer gestellter Fragen anzuzeigen, kann der Versicherer wegen einer unterbliebenen Anzeige
eines Umstands, nach dem nicht ausdriicklich gefragt worden ist, nur zuriicktreten, wenn dieser
Umstand entweder vom Versicherungsnehmer oder von dessen Bevollmachtigtem arglistig ver-
schwiegen wurde.

(3) Im Fall des Riicktritts besteht kein Versicherungsschutz.

Ist der Versicherungsfall bereits eingetreten, darf der Versicherer den Versicherungsschutz nicht
versagen, wenn der Versicherungsnehmer nachweist, dass der unvollstédndig oder unrichtig ange-
zeigte Umstand weder auf den Eintritt des Versicherungsfalles noch auf den Umfang der Leistung
Einfluss gehabt hat.
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Obliegenheiten vor Eintritt des
Versicherungsfalles

25.
Obliegenheiten nach Eintritt des
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26.
Rechtsfolgen bei Verletzung von
Obliegenheiten
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23.3

23.4

Im Fall des Riicktritts sind Versicherer und Versicherungsnehmer verpflichtet, die empfangenen
Leistungen zuriickzugewédhren; eine Geldsumme ist vom Zeitpunkt des Empfanges an zu verzin-
sen. Der Versicherer behdlt aber seinen Anspruch auf den Teil des Beitrages, der der im Zeitpunkt
des Riicktritts abgelaufenen Vertragszeit entspricht.

Beitragsanderung oder Kiindigungsrecht

Ist das Riicktrittsrecht des Versicherers ausgeschlossen, weil eine Anzeigepflicht des Versicherungs-
nehmers ohne Verschulden verletzt wurde, hat der Versicherer, falls fiir die hohere Gefahr ein hoherer
Beitrag angemessen ist, auf diesen Beitrag ab Beginn der laufenden Versicherungsperiode Anspruch.
Das Gleiche gilt, wenn bei Abschluss des Vertrages ein fiir die Ubernahme der Gefahr erheblicher
Umstand dem Versicherer nicht angezeigt worden ist, weil er dem Versicherungsnehmer nicht bekannt
war.

Wird die hohere Gefahr nach den fiir den Geschéftsbetrieb des Versicherers maBgebenden Grundsat-
zen auch gegen einen hoheren Beitrag nicht ibernommen, kann der Versicherer den Versicherungs-
vertrag unter Einhaltung einer Kiindigungsfrist von einem Monat, nachdem der Versicherer von der
Anzeigepflichtverletzung Kenntnis erlangt hat, kiindigen. Die Kiindigung wird einen Monat nach ihrem
Zugang beim Versicherungsnehmer wirksam.

Das Recht auf Beitragserhohung oder Kiindigung erlischt, wenn es nicht innerhalb eines Monats von
dem Zeitpunkt an geltend gemacht wird, in dem der Versicherer von der Verletzung der Anzeigepflicht
oder von dem nicht angezeigten Umstand Kenntnis erlangt.

Anfechtung

Das Recht des Versicherers, den Vertrag wegen arglistiger Tduschung tiber Gefahrumstande anzufech-
ten, bleibt unberiihrt.

Besonders gefahrdrohende Umstdnde hat der Versicherungsnehmer auf Verlangen des Versicherers inner-
halb angemessener Frist zu beseitigen. Dies gilt nicht, soweit die Beseitigung unter Abwagung der beider-
seitigen Interessen unzumutbar ist. Ein Umstand, der zu einem Schaden gefiihrt hat, gilt ohne weiteres als
besonders gefahrdrohend.

25.1

25.2

Jeder Versicherungsfall ist dem Versicherer unverziiglich anzuzeigen, auch wenn noch keine Schadens-
ersatzanspriiche erhoben wurden.

Der Versicherungsnehmer muss nach Moglichkeit fiir die Abwendung und Minderung des Schadens
sorgen. Weisungen des Versicherers sind dabei zu beachten. Er hat dem Versicherer ausfiihrliche und
wahrheitsgemafie Schadenberichte zu erstatten und ihn bei der Schadenermittlung und -regulierung
zu unterstiitzen. Alle Umstande, die nach Ansicht des Versicherers fiir die Bearbeitung des Schadens
wichtig sind, miissen mitgeteilt sowie alle dafiir angeforderten Schriftstiicke ibersandt werden.

25.4

25.5

25.6

26.1

26.2

Wird gegen den Versicherungsnehmer ein Haftpflichtanspruch erhoben, ein staatsanwaltschaftliches,
behordliches oder gerichtliches Verfahren eingeleitet, ein Mahnbescheid erlassen oder ihm gerichtlich
der Streit verkiindet, hat er dies ebenfalls unverziiglich anzuzeigen.

Gegen einen Mahnbescheid oder eine Verfiigung von Verwaltungsbehdrden auf Schadensersatz muss
der Versicherungsnehmer fristgemafl Widerspruch oder die sonst erforderlichen Rechtsbehelfe einle-
gen. Einer Weisung des Versicherers bedarf es nicht.

Wird gegen den Versicherungsnehmer ein Haftpflichtanspruch gerichtlich geltend gemacht, hat er die
Fiihrung des Verfahrens dem Versicherer zu tiberlassen. Der Versicherer beauftragt im Namen des Ver-
sicherungsnehmers einen Rechtsanwalt. Der Versicherungsnehmer muss dem Rechtsanwalt Vollmacht
sowie alle erforderlichen Auskiinfte erteilen und die angeforderten Unterlagen zur Verfligung stellen.

Vor dem Versicherungsfall oder zur Gefahrverhiitung / -verminderung

Wird eine vor Eintritt des Versicherungsfalls zu erfiillende Obliegenheit verletzt, hat der Versicherungs-
nehmer keinen Versicherungsschutz, wenn der Versicherer von seinem Recht Gebrauch macht, den Ver-
trag innerhalb eines Monats ab Kenntnis von der Obliegenheitsverletzung fristlos zu kiindigen. Der Ver-
sicherer hat kein Kiindigungsrecht und der Versicherungsschutz bleibt bestehen, wenn die Obliegen-
heitsverletzung unverschuldet war.

Bezweckte die verletzte Obliegenheit allerdings die Gefahrminderung oder die Verhiitung einer
Gefahrerh6hung, verliert der Versicherungsnehmer seinen Versicherungsschutz dann nicht, wenn die
Verletzung keinen Einfluss auf den Eintritt des Versicherungsfalls oder den Umfang der dem Versiche-
rer obliegenden Leistung gehabt hat.

Im oder nach dem Versicherungsfall

Wird eine im oder nach dem Versicherungsfall zu erfiillende Obliegenheit verletzt, verliert der Versiche-
rungsnehmer seinen Versicherungsschutz, es sei denn, er hat die Obliegenheit weder vorsatzlich noch

verletzt. Bei grob fahrldassiger Verletzung behalt der Versicherungsnehmer insoweit sei-
nen Versicherungsschutz, als die Verletzung weder Einfluss auf die Feststellung des Versicherungsfalls
noch auf die Bemessung der Leistung gehabt hat.

Bezweckt die verletzte Obliegenheit die Abwendung oder Minderung des Schadens, behdlt der Versi-
cherungsnehmer seinen Versicherungsschutz bei grober Fahrlassigkeit insoweit, als der Umfang des
Schadens auch bei Erfiillung der Obliegenheit nicht geringer gewesen ware.
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Bei vorsatzlicher Verletzung behdlt der Versicherungsnehmer in den Féllen der Absdtze 1 und 2 seinen Ver-
sicherungsschutz insoweit nur, wenn die Verletzung nicht geeignet war, die Interessen des Versicherers
ernsthaft zu beeintrachtigen, oder wenn den Versicherungsnehmer kein erhebliches Verschulden trifft.

Weitere Bestimmungen

27. 27.1 Erstreckt sich die Versicherung auch auf Haftpflichtanspriiche gegen andere Personen als den Versiche-

Mitversicherte Personen rungsnehmer selbst, sind alle fiir ihn geltenden Bestimmungen auf die Mitversicherten entsprechend
anzuwenden. Die Bestimmungen {iber die Vorsorgeversicherung (Ziffer 4.) gelten nicht, wenn das neue
Risiko nurin der Person eines Mitversicherten entsteht.

27.2 Die Ausiibung der Rechte aus dem Versicherungsvertrag steht ausschliefilich dem Versicherungs-
nehmer zu. Er ist neben den Mitversicherten fiir die Erfiillung der Obliegenheiten verantwortlich.

Abtretungsverbot

29. 29.1 Alle fiir den Versicherer bestimmten Anzeigen und Erkldrungen sind schriftlich abzugeben. Sie sollen
Anzeigen, Willenserkldrungen, an die Hauptverwaltung des Versicherers oder an die im Versicherungsschein oder in dessen Nach-
Anschriftendnderung tragen als zustandig bezeichnete Geschaftsstelle gerichtet werden.

29.2 Hat der Versicherungsnehmer eine Anderung seiner Anschrift dem Versicherer nicht mitgeteilt, geniigt
fiir eine Willenserkldarung, die dem Versicherungsnehmer gegeniiber abzugeben ist, die Absendung
eines eingeschriebenen Briefes an die letzte dem Versicherer bekannte Anschrift. Die Erklarung wird zu
dem Zeitpunkt wirksam, in dem sie ohne die Anschriftendnderung bei regelméagiger Beforderung dem
Versicherungsnehmer zugegangen sein wiirde.

29.3 Hat der Versicherungsnehmer die Versicherung fiir seinen Gewerbebetrieb abgeschlossen, finden bei
einer Verlegung der gewerblichen Niederlassung die Bestimmungen der Ziffer 29.2 entsprechende

Anwendung.

30.

Verjdhrung

31.

Klagefrist

32. 32.1 FurKlagen aus dem Versicherungsvertrag gegen den Versicherer bestimmt sich die gerichtliche Zustan-

Zustdndiges Gericht digkeit nach dem Sitz des Versicherers oder seiner fiir den Versicherungsvertrag zustandigen Nieder-
lassung. Hat ein Versicherungsagent am Zustandekommen des Vertrages mitgewirkt, ist auch das
Gericht des Ortes zustandig, an dem der Versicherungsagent zur Zeit der Vermittlung oder des
Abschlusses seine gewerbliche Niederlassung oder — bei Fehlen einer gewerblichen Niederlassung —
seinen Wohnsitz hatte.

32.2 Klagen des Versicherers gegen den Versicherungsnehmer konnen bei dem fiir den Wohnsitz des

Versicherungsnehmers zustandigen Gericht erhoben werden. Soweit es sich bei dem Vertrag um eine
betriebliche Versicherung handelt, kann der Versicherer seine Anspriiche auch bei dem fiir den Sitz
oder die Niederlassung des Gewerbebetriebes zustandigen Gericht geltend machen.

33. Fiir diesen Vertrag gilt deutsches Recht.

Anzuwendendes Recht
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Merkblatt zur Datenverarbeitung

Vorbemerkung

Einwilligungserkldrung

Schweigepflicht-
entbindungserklarung

Beispiele fiir die Daten-
verarbeitung und -nutzung

1.
Datenspeicherung bei lhrem
Versicherer

2.
Dateniibermittlung an
Riickversicherer

3.
Dateniibermittlung an andere
Versicherer

4.
Zentrale Hinweissysteme der
Fachverbdnde
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Versicherungen kénnen heute ihre Aufgaben nur noch mit Hilfe der elektronischen Datenverarbeitung (EDV)
erfiillen. Nur so lassen sich Vertragsverhdltnisse korrekt, schnell und wirtschaftlich abwickeln; auch bietet
die EDV einen besseren Schutz der Versichertengemeinschaft vor missbrauchlichen Handlungen als die bis-
herigen manuellen Verfahren. Die Verarbeitung der uns bekannt gegebenen Daten zu lhrer Person wurde
durch das Bundesdatenschutzgesetz (BDSG) geregelt. Danach ist die Datenverarbeitung und -nutzung zulés-
sig, wenn das BDSG oder eine andere Rechtsvorschrift sie erlaubt oder wenn der Betroffene eingewilligt hat.
Das BDSG erlaubt die Datenverarbeitung und -nutzung stets, wenn dies im Rahmen der Zweckbestimmung
eines Vertragsverhdltnisses oder vertragsahnlichen Vertrauensverhaltnisses geschieht oder soweit es zur
Wahrung berechtigter Interessen der speichernden Stelle erforderlich ist und kein Grund zu der Annahme
besteht, dass das schutzwiirdige Interesse des Betroffenen an dem Ausschluss der Verarbeitung oder Nut-
zung iiberwiegt.

Unabhéngig von dieser im Einzelfall vorzunehmenden Interessenabwdgung und im Hinblick auf eine sichere
Rechtsgrundlage fiir die Datenverarbeitung ist in lhren Versicherungsantrag eine Einwilligungserklarung nach
dem BDSG aufgenommen worden. Diese gilt iber die Beendigung des Versicherungsvertrages hinaus, endet
jedoch — auf3er in der Lebens-, Kranken- und Unfallversicherung — schon mit Ablehnung des Antrags oder
durch Ihren jederzeit moglichen Widerruf.

Wird die Einwilligungserklarung bei Antragstellung ganz oder teilweise gestrichen, kommt es u.U. nicht zu
einem Vertragsabschluss. Trotz Widerrufs oder ganz bzw. teilweise gestrichener Einwilligungserklarung kann
eine Datenverarbeitung und -nutzung in dem begrenzten gesetzlich zuldssigen Rahmen wie in der Vorbemer-
kung beschrieben erfolgen.

Daneben setzt auch die Ubermittlung von Daten, die wie beispielsweise bei einem Arzt, einem Berufsge-
heimnis unterliegen, eine spezielle Erlaubnis des Betroffenen (Schweigepflichtentbindung) voraus. In der
Lebens-, Kranken- und Unfallversicherung (Personenversicherung) ist daher im Antrag auch eine Schweige-
pflichtentbindungsklausel enthalten.

Im folgenden wollen wir Ihnen einige wesentliche Beispiele fiir die Datenverarbeitung und Datennutzung
nennen.

Wir speichern Daten, die fiir den Versicherungsvertrag notwendig sind.

Das sind zunédchst Ihre Angaben im Antrag (Antragsdaten). Weiter werden zum Vertrag versicherungstechni-
sche Daten wie z.B. Versicherungsnummer (Partnernummer), Versicherungssumme, Versicherungsdauer, Bei-
trag, Bankverbindung sowie erforderlichenfalls die Angaben eines Dritten, z.B. eines Vermittlers, eines Sach-
verstidndigen oder eines Arztes, gefiihrt (Vertragsdaten).

Bei einem Versicherungsfall speichern wir entsprechend der Vertragsart Angaben zum Schaden und ggf.
auch Angaben von Dritten, wie z.B. den vom Arzt ermittelten Grad der Berufsunfahigkeit, die Feststellung
Ihrer Reparaturwerkstatt iiber einen Kfz-Totalschaden oder bei Ablauf einer Lebensversicherung den Auszah-
lungsbetrag (Leistungsdaten).

Im Interesse unserer Versicherungsnehmer achten wir wie alle Versicherer stets auf einen Ausgleich der von
uns ibernommenen Risiken. Deshalb geben wir in vielen Féllen einen Teil der Risiken an Riickversicherer im
In- und Ausland ab. Diese Riickversicherer benétigen ebenfalls entsprechende versicherungstechnische
Angaben von uns, wie Versicherungsnummer, Beitrag, Art des Versicherungsschutzes und des Risikos und
Risikozuschlags sowie im Einzelfall auch lhre Personalien. Soweit Riickversicherer bei der Risiko- und Scha-
denbeurteilung mitwirken, werden ihnen auch die dafiir erforderlichen Unterlagen zur Verfiigung gestellt.

In einigen Fallen bedienen sich die Riickversicherer weiterer Riickversicherer, denen ebenfalls entspre-
chende Daten tibergeben werden.

Nach dem Versicherungsvertragsgesetz (VVG) hat der Versicherte bei Antragstellung, jeder Vertragsdnderung
und im Schadenfall dem Versicherer alle fiir die Einschadtzung des Wagnisses und fiir die Schadenabwicklung
wichtigen Umstande anzugeben. Hierzu gehoren z.B. frithere Krankheiten und Versicherungsfélle oder Mittei-
lungen iiber gleichartige andere Versicherungen (beantragte, bestehende, abgelehnte oder gekiindigte).

Um Versicherungsmissbrauch zu verhindern, eventuelle Widerspriiche in den Angaben des Versicherten auf-
zukldren oder um Liicken bei den Feststellungen zum entstandenen Schaden zu schlieBen, kann es erforder-
lich sein, andere Versicherer um Auskunft zu bitten oder entsprechende Auskiinfte auf Anfragen zu erteilen.

Auch sonst bedarf es in bestimmten Fallen (§ 59 VVG Doppelversicherungen, § 67 VVG gesetzlicher Forde-
rungsiibergang sowie bei Teilungsabkommen) eines Austausches von personenbezogenen Daten unter den
Versicherern. Dabei werden Daten des Betroffenen weitergegeben, wie z.B. Name und Anschrift, Kfz-Kenn-
zeichen, Art des Versicherungsschutzes und des Risikos oder Angaben zum Schaden, wie Schadenhéhe und
Schadentag.

Bei Priifung eines Antrags oder eines Schadens kann es notwendig sein, zur Risikobeurteilung, zur weiteren
Aufkldrung des Sachverhalts oder zur Verhinderung von Versicherungsmissbrauch Anfragen an den zustandi-
gen Fachverband bzw. an andere Versicherer zu richten oder auch entsprechende Anfragen anderer Versiche-
rer zu beantworten.

Dazu bestehen bei den Fachverbdnden zentrale Hinweissysteme bzw. werden zentrale Datensammlungen
gefiihrt.



5.
Datenverarbeitung inner- und
auBBerhalb der Unternehmens-

gruppe

Solche Hinweissysteme gibt es z.B. beim Gesamtverband der Deutschen Versicherungswirtschaft e.V. und
dem Verband der privaten Krankenversicherung e.V. Die Aufnahme in diese Hinweissysteme und deren Nut-
zung erfolgen lediglich zu Zwecken, die mit dem jeweiligen System verfolgt werden diirfen, also nur soweit
bestimmte Voraussetzungen erfiillt sind.

Beispiele:
Kfz-Versicherer:

Registrierung von auffalligen Schadenfallen, Kfz-Diebstdahlen sowie von Personen, bei denen der Verdacht
des Versicherungsmissbrauchs besteht.

Zweck: Risikopriifung, Schadenaufklarung und -verhiitung.
Lebensversicherer/Krankenversicherer:

Aufnahme von Sonderrisiken, z.B. Ablehnung des Risikos bzw. Annahme mit Beitragszuschlag
e aus versicherungsmedizinischen Griinden,

e auf Grund der Auskiinfte anderer Versicherer,

e wegen verweigerter Nachuntersuchung.

Aufhebung des Vertrages durch Riicktritt oder Anfechtung seitens des Versicherers, Ablehnung des Vertrages
seitens des Versicherungsnehmers wegen geforderter Beitragszuschldge.

Zweck: Risikopriifung.

Unfallversicherer:

Meldung bei

e erheblicher Verletzung der vorvertraglichen Anzeigepflicht,

e Leistungsablehnung wegen vorsétzlicher Obliegenheitsverletzung im Schadenfall, wegen Vortauschung
eines Unfalls oder von Unfallfolgen,

e auBerordentlicher Kiindigung durch den Versicherer nach Leistungserbringung oder Klageerhebung auf
Leistung.

Zweck: Risikopriifung und Aufdeckung von Versicherungsmissbrauch.

Sachversicherer:

Aufnahme von Schaden und Personen, wenn Brandstiftung vorliegt oder wenn auf Grund des Verdachts des
Versicherungsmissbrauchs der Vertrag gekiindigt wird und bestimmte Schadensummen erreicht sind.
Zweck: Risikopriifung, Schadenaufklarung, Verhinderung weiteren Missbrauchs.

Transportversicherer:

Aufnahme von auffilligen (Verdacht des Versicherungsmissbrauchs) Schadenfillen, insbesondere in der
Reisegepdck-Versicherung.

Zweck: Schadenaufklarung und Verhinderung von Versicherungsmissbrauch.

Zum Schutz der Versicherten werden einzelne Versicherungsbranchen (z.B. Kranken-, Lebens- und Sachversi-
cherung) durch rechtlich selbststindige Unternehmen betrieben.

Um den Kunden einen umfassenden Versicherungsschutz anbieten zu kénnen, arbeiten die Unternehmen
hdufig in Unternehmensgruppen zusammen. Zur Kostenersparnis werden dabei einzelne Bereiche zentrali-
siert, wie das Inkasso oder die Datenverarbeitung. So wird z.B. Ihre Adresse nur einmal gespeichert, auch
wenn Sie Vertrage mit verschiedenen Unternehmen der Gruppe abschlie3en; auch lhre Versicherungsnum-
mer, die Art der Vertréage, ggf. Ihr Geburtsdatum, Kontonummer und Bankleitzahl, d.h. Ihre allgemeinen
Antrags-, Vertrags- und Leistungsdaten, werden in einer zentralen Datensammlung gefiihrt.

Dabei sind die sog. Partnerdaten (z.B. Name, Adresse, Kundennummer, Kontonummer, Bankleitzahl, beste-
hende Vertrage) von allen Unternehmen der Gruppe abfragbar. Auf diese Weise kann eingehende Post
immer richtig zugeordnet und bei telefonischen Anfragen sofort der zustandige Partner genannt werden.
Auch Geldeingange konnen so in Zweifelsféllen ohne Riickfragen korrekt verbucht werden. Im Rahmen der
dem Bundesaufsichtsamt fiir das Finanzwesen vorgelegten oder von ihm genehmigten Funktionsausgliede-
rungen kann diese zentrale Datensammlung auch durch besonders auf die Einhaltung der Schweigepflicht
und des Datenschutzes verpflichtete Dritte erfolgen.

Die tibrigen allgemeinen Antrags-, Vertrags- und Leistungsdaten sind dagegen nur von den Versicherungsun-
ternehmen der Gruppe abfragbar.

Obwohl alle diese Daten nur zur Beratung und Betreuung des jeweiligen Kunden durch die einzelnen Unter-
nehmen verwendet werden, spricht das Gesetz auch hier von ,,Datentibermittlung®, bei der die Vorschriften
des Bundesdatenschutzgesetzes zu beachten sind. Branchenspezifische Daten — wie z.B. Gesundheits- oder
Bonitdtsdaten — bleiben dagegen unter ausschlieBBlicher Verfligung des jeweiligen Unternehmens.

Unserem Konzern gehoren derzeit folgende Unternehmen an:

e Gothaer Versicherungsbank VVaG, Kéln

e Gothaer Allgemeine Versicherung AG, Kéln

e Gothaer Lebensversicherung AG, Gottingen

e Gothaer Krankenversicherung AG, Kéln

e Gothaer Asset Management AG, Gottingen

e Asstel Lebensversicherung AG, Koln

e Asstel Krankenversicherung AG, Kéln

e Asstel Sachversicherung AG, Koln

e Car Garantie Versicherung AG, Kdln
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Daneben arbeiten unsere Versicherungsunternehmen und Vermittler zur umfassenden Beratung und Betreu-
ung der Kunden im Bereich Finanzdienstleistungen (z.B. Kredite, Bausparvertrage, Kapitalanlagen, Immobi-
lien) auch mit Kreditinstituten, Bausparkassen, Kapitalanlage- und Immobiliengesellschaften auBerhalb der
Gruppe zusammen, wobei die Zusammenarbeit in der gegenseitigen Vermittlung der jeweiligen Produkte
und der weiteren Betreuung der so gewonnenen Kunden besteht. Zurzeit kooperieren wir mit:

e Aachener Bausparkasse AG, Aachen
e Landesbank Berlin AG, Berlin
® ROLAND Rechtsschutz-Versicherungs-AG, Koln

In Ihren Versicherungsangelegenheiten (sowie im Rahmen des sonstigen Dienstleistungsangebots unserer
Unternehmensgruppe bzw. unserer Kooperationspartner) werden Sie durch einen unserer Vermittler betreut,
der Sie mit Ihrer Einwilligung auch in sonstigen Finanzdienstleistungen berat. Vermittler in diesem Sinne
sind neben Einzelpersonen auch Vermittlungsgesellschaften (sowie im Rahmen der Zusammenarbeit bei
Finanzdienstleistungen auch Kreditinstitute, Bausparkassen, Kapitalanlage- und Immobiliengesellschaften
u.a.).

Um seine Aufgaben ordnungsgemaf erfiillen zu konnen, erhalt der Vermittler von uns die fiir Ihre Betreuung
und Beratung notwendigen Angaben aus lhren Antrags-, Vertrags- und Leistungsdaten. Das sind beispiels-
weise Versicherungsnummer, Beitrage, Art des Versicherungsschutzes und des Risikos, Zahl der Versiche-
rungsfalle und Hohe von Versicherungsleistungen (sowie von unseren Partnerunternehmen Angaben iiber
andere Finanzdienstleistungen wie z.B. Abschluss und Stand Ihres Bausparvertrages). In der Personenversi-
cherung konnen ausschlielich zum Zweck von Vertragsanpassungen an den zustdndigen Vermittler auch
Gesundheitsdaten tibermittelt werden.

Unsere Vermittler verarbeiten und nutzen diese personenbezogenen Daten im Rahmen der genannten Bera-
tung und Betreuung unserer Kunden. Wir informieren unsere Vermittler iber Anderungen von kundenrelevan-
ten Daten. Jeder Vermittler ist vertraglich und gesetzlich dazu verpflichtet, die Bestimmungen des Bundesda-
tenschutzgesetzes und seine besondere Schweigepflicht (z.B. Berufsgeheimnis und Datengeheimnis) zu
beachten.

Wir teilen Ihnen den Vermittler, der fiir lnre Betreuung zustadndig ist, mit. Wenn seine Tatigkeit fiir uns endet,
regeln wir lhre Betreuung neu und informieren Sie dariiber.

Sie haben als Betroffener nach dem Bundesdatenschutzgesetz neben dem eingangs erwdhnten Wider-
spruchsrecht ein Recht auf Auskunft sowie unter bestimmten Voraussetzungen ein Recht auf Berichtigung,
Sperrung oder Léschung lhrer gespeicherten Daten.

Wegen eventueller weiterer Auskiinfte oder Erlduterungen wenden Sie sich bitte an den betrieblichen Daten-
schutzbeauftragten lhres Versicherers. Richten Sie auch ein etwaiges Verlangen auf Auskunft, Berichtigung,
Sperrung oder Loschung wegen der beim Riickversicherer gespeicherten Daten stets an uns.
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